
            

                                       AMTSBLATT 
 des Landkreises Dillingen a.d.Donau 
 

 

148. Jahrgang Dillingen a.d.Donau, den, 24. Oktober 2022  Nr.  25 

 

 

Herausgeber: Landratsamt Dillingen a.d.Donau, Postfach 1160, 89401 Dillingen 
Telefon 09071/51-139, Telefax: 09071/51-144 

E-Mail: vorzimmer@landratsamt.dillingen.de  *  Internet: www.landkreis-dillingen.de 
 

Sprechzeiten:   Montag und Mittwoch 07:30 bis 12:00 Uhr   Dienstag 07:30 bis 14:00 Uhr     
Donnerstag 07:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:30 Uhr   Freitag 07:30 bis 12:30 Uhr 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Dillingen a.d.Donau zum Vollzug der Verord-

nung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum 

Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung); 
 

Aufgrund des Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
09.03.2016, zuletzt geändert durch Art. 1 der Änderungsverordnung (EU) 2018/1629 vom 25.07.2018 
i.V.m. § 14a der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2018 sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über 
den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24.07.2003, zuletzt 
geändert durch Art. 32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10.05.2022,  

 

ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau folgende 
 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :  
 
 

1. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Ge-

flügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Art. 4 Nr. 9 oder Nr. 10 der Verordnung 

(EU) 2016/429) dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung oder, ohne dass eine solche 

Niederlassung besteht, gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit die Tiere längstens vier Tage 

vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer 

Anweisung der zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpa-

thogenes aviäres Influenzavirus untersucht worden sind. Beginn der Viertagesfrist ist der Tag des 

auf der tierärztlichen Bescheinigung eingetragenen Untersuchungsdatums bzw. des Datums des 

Laboruntersuchungsbefundes. 

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Untersuchungen jeweils an Proben von 

60 Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder in einem für diese Untersuchung nach der 

Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor durchzuführen. Die Probenahme für die virolo-

gische Untersuchung hat durch eine nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des 

tierärztlichen Berufes befugte Person mittels eines kombinierten Rachen- und Kloakentupfers 

zu erfolgen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen 

Enten und Gänse zu untersuchen.  

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die zur Abgabe im Reisegewerbe 

vorgesehenen Tiere durch eine nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tier-

ärztlichen Berufes befugten Person klinisch zu untersuchen. 
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2. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 des Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 
 

3. Kosten werden für den Erlass dieser Allgemeinverfügung nicht erhoben. 

 
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg, 

Postfachanschrift: 11 23 43 in 86048 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4 in 86152 Augsburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-

Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) genannte Perso-

nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz 

der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) entnommen werden. 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-

bung eine Verfahrensgebühr fällig.  

Weitere Hinweise: 

 Auf die Vorgaben gem. Art. 170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) der Verordnung (EU) 2016/429 

i.V.m. § 3 der Geflügelpest-Verordnung und Art. 170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. 

Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung wird in 

Bezug auf die allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung 

bei gehäuften Verlusten hingewiesen.  

 Nach Art. 84 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 ViehVerkV sind Halter von Hühner, 

Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln ver-

pflichtet, die Tierhaltung der zuständigen Veterinärbehörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe 

seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehal-

tene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  

 Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungs-

widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € geahndet werden. 



 Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die tierärztliche Bescheinigung über das Er-

gebnis der im Tenor bezeichneten Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständi-

gen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. 

Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung 

ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 Sätze 3 bis 6 der Geflügelpest-Verordnung). 

 Laut Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) muss le-

diglich der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gemacht werden. Die Ver-

fügung kann mit Begründung im Nebengebäude des Landratsamtes Dillingen a.d.Donau (Fachbe-

reich Veterinärwesen & gesundheitlicher Verbraucherschutz) nach Terminvereinbarung unter der 

Telefon-Nr. 09071/51-280 eingesehen werden (Große Allee 25, 89407 Dillingen a.d.Donau, 1. 

Stock, Zimmer 105). 

 
 
 
 

Landratsamt Dillingen a.d.Donau 

Fachbereich 23 - Veterinärwesen 

Dillingen a.d.Donau, den 21.10.2022 
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Regierungsdirektor 
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Markus Müller 
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